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Verordnungen

336 Verordnung 
 über Prüfpersonal und technische Prüfungen 
 nach der Landesbauordnung 
 (PPVO und TPrüfVO)

Vom 25. August 2008

Aufgrund von § 86 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 3 der Landes-
bauordnung vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 4 des Geset-
zes vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393) und 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. November 2007 
(Amtsbl. 2008 S. 278), verordnet das Ministerium für 
Umwelt:

Artikel 1
Verordnung über die Prüfberechtigten und 
Prüfsachverständigen nach der Landesbau-

ordnung
(Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigen-

verordnung — PPVO)
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Anerkennung und Tätig-
keit der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure (Prüf-
berechtigten) und Prüfsachverständigen in den Fach-
bereichen nach Satz 2 sowie die Rechtsverhältnisse der 
Prüfstellen. Prüfberechtigte und Prüfsachverständige 
werden anerkannt in den Fachbereichen 
1. Standsicherheit und
2. Brandschutz;
Prüfsachverständige werden darüber hinaus anerkannt 
in den Fachbereichen
1. technische Anlagen und Einrichtungen sowie
2. Erd- und Grundbau. 

§ 2 
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige

(1)  Prüfberechtigte nehmen in ihrem jeweiligen Fach-
bereich bauaufsichtliche Prüfaufgaben aufgrund der 
Landesbauordnung oder von Vorschriften aufgrund der 
Landesbauordnung im Auftrag der Bauaufsichtsbehör-
de wahr. Sie unterstehen der Fachaufsicht der Obersten 
Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Be-
hörde.
(2) Prüfsachverständige prüfen und bescheinigen in 
ihrem jeweiligen Fachbereich im Auftrag des Bau-
herrn oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Ver-
antwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher 
Anforderungen, soweit dies in der Landesbauordnung 
oder in Vorschriften aufgrund der Landesbauordnung 
vorgesehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen bauauf-

sichtlichen Prüfaufgaben wahr. Die Prüfsachverständi-
gen sind im Rahmen der ihnen obliegenden Pflichten 
unabhängig und an Weisungen des Auftraggebers nicht 
gebunden.

§ 3 
Voraussetzungen der Anerkennung

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, 
werden als Prüfberechtigte und Prüfsachverständige 
nur Personen anerkannt, welche die allgemeinen Vo-
raussetzungen des § 4 und die besonderen Vorausset-
zungen ihres jeweiligen Fachbereichs sowie, soweit 
erforderlich, ihrer jeweiligen Fachrichtung nachgewie-
sen haben. 
(2) Die Anerkennung kann bei Bewerberinnen und Be-
werbern, die nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes sind, versagt werden, wenn 
die Gegenseitigkeit nicht gewahrt ist. Dies gilt nicht für 
Bewerberinnen und Bewerber, welche die Staatsange-
hörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
besitzen oder nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften wie Angehörige der Europäischen Union 
zu behandeln sind. 

§ 4 
Allgemeine Voraussetzungen

Prüfberechtigte und Prüfsachverständige können nur 
Personen sein, die
1. nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass 

sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß im Sinne des § 5 
erfüllen,

2.  die Fähigkeit besitzen, öffentliche Ämter zu beklei-
den,

3. eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind,
4. den Geschäftssitz im Saarland haben und 
5. die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherr-

schen.
Eigenverantwortlich tätig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 
ist,
1.  wer seine berufliche Tätigkeit als alleiniger Inhaber 

eines Büros selbstständig auf eigene Rechnung und 
Verantwortung ausübt, 

2.  wer 
 a)  sich mit anderen Prüfberechtigten oder Prüf-

sachverständigen, Ingenieurinnen oder Ingeni-
euren, Architektinnen oder Architekten zusam-
mengeschlossen hat,

 b) innerhalb dieses Zusammenschlusses Vorstand, 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer oder per-
sönlich haftende Gesellschafterin oder persön-
lich haftender Gesellschafter mit einer rechtlich 
gesicherten leitenden Stellung ist und 

 c) kraft Satzung, Statut oder Gesellschaftsvertrag 
dieses Zusammenschlusses seine Berufsaufga-
ben nach dieser Verordnung selbstständig auf 
eigene Rechnung und Verantwortung und frei 
von Weisungen ausüben kann 



Amtsblatt des Saarlandes vom 24. September 20081472

 oder 

3.  wer als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer im 
Rahmen einer Nebentätigkeit in selbstständiger Be-
ratung tätig ist. 

Unabhängig tätig im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist, wer 
bei Ausübung seiner Berufstätigkeit weder eigene Pro-
duktions-, Handels- oder Lieferinteressen hat noch 
fremde Interessen dieser Art vertritt, die unmittelbar 
oder mittelbar im Zusammenhang mit der beruflichen 
Tätigkeit stehen. 

§ 5 
Allgemeine Pflichten

(1) Prüfberechtigte und Prüfsachverständige haben 
ihre Tätigkeit unparteiisch, gewissenhaft und gemäß 
den bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen; 
sie müssen sich darüber und über die Entwicklungen 
in ihrem Fachbereich stets auf dem Laufenden halten 
und über die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen 
Geräte und Hilfsmittel verfügen. Sie dürfen außer-
halb ihres Geschäftssitzes, für den die Anerkennung 
als prüfberechtigte oder prüfsachverständige Person 
ausgesprochen worden ist, keine weiteren Niederlas-
sungen als prüfberechtigte oder prüfsachverständige 
Person unterhalten. Unbeschadet weitergehender Vor-
schriften dürfen sich Prüfberechtigte und Prüfsachver-
ständige bei ihrer Tätigkeit der Mithilfe befähigter und 
zuverlässiger angestellter Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter nur in einem solchen Umfang bedienen, dass 
sie deren Tätigkeit jederzeit voll überwachen können. 
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige müssen mit 
einer Haftungssumme von mindestens je 500.000 Euro 
für Personen- sowie für Sach- und Vermögensschäden 
je Schadensfall, die mindestens zweimal im Versiche-
rungsjahr zur Verfügung stehen muss, haftpflichtver-
sichert sein; die Anerkennungsbehörde ist zuständige 
Stelle im Sinne des § 171 Abs. 2 des Versicherungs-
vertragsgesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I 
S. 2631), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874), in der jeweils gel-
tenden Fassung.  

(2) Ergeben sich Änderungen der Verhältnisse der 
Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen nach § 6 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5, sind sie verpflichtet, dies 
der Anerkennungsbehörde (§ 6 Abs. 1) unverzüglich 
anzuzeigen.

(3) Prüfberechtigte und Prüfsachverständige dürfen 
nicht tätig werden, wenn sie, ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder Angehörige des Zusammenschlusses 
nach § 4 Satz 2 Nr. 2 mit dem Gegenstand der Prüfung 
oder Bescheinigung, insbesondere als entwurfsverfas-
sende, nachweiserstellende oder bauleitende Person 
oder als Unternehmerin oder Unternehmer, bereits 
befasst waren oder wenn ein sonstiger Befangenheits-
grund vorliegt.

(4) Prüfberechtigte oder Prüfsachverständige, die aus 
wichtigem Grund einen Auftrag nicht annehmen kön-
nen, müssen die Ablehnung unverzüglich erklären. Sie 
haben den Schaden zu ersetzen, der aus einer schuld-
haften Verzögerung dieser Erklärung entsteht.

(5) Ergibt sich bei der Tätigkeit der Prüfberechtigen 
oder Prüfsachverständigen, dass der Auftrag teilweise 
einem anderen Fachbereich oder einer anderen Fach-
richtung zuzuordnen ist, sind sie verpflichtet, die Auf-
traggeberin oder den Auftraggeber zu unterrichten. 

§ 6 
Anerkennungsverfahren

(1) Über den Antrag auf Anerkennung entscheidet die 
Oberste Bauaufsichtsbehörde (Anerkennungsbehörde). 
Örtlich zuständig ist die Anerkennungsbehörde des Ge-
schäftssitzes der Bewerberin oder des Bewerbers. 
(2) Im Antrag auf Anerkennung muss angegeben sein, 
1.  für welche Fachbereiche und, soweit vorgesehen, 

für welche Fachrichtungen die Anerkennung bean-
tragt wird und

2.  ob und wie oft die Antragstellerin oder der Antrag-
steller sich bereits erfolglos auch in einem ande-
ren Land einem Anerkennungsverfahren in diesen 
Fachbereichen und, soweit vorgesehen, Fachrich-
tungen unterzogen hat.

Dem Antrag sind die für die Anerkennung erforderli-
chen Nachweise beizugeben, insbesondere 
1.  ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachli-

chen Werdegangs bis zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung, 

2. je eine beglaubigte Abschrift (§ 33 des Saar-
ländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 
15. Dezember 1976 (Amtsbl. S. 1151), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 
2003 (Amtsbl. S. 2874), in der jeweils geltenden 
Fassung) der Abschluss- und Beschäftigungszeug-
nisse, 

3. der Nachweis über den Antrag auf Erteilung eines 
Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde 
(Belegart O oder P), der nicht älter als drei Monate  
sein soll,

4. Angaben über etwaige Niederlassungen,
5.  Angaben über eine etwaige Beteiligung an einer 

Gesellschaft, deren Zweck die Planung oder Durch-
führung von Bauvorhaben ist und 

6.  die Nachweise über die Erfüllung der besonderen 
Voraussetzungen für die Anerkennung in den jewei-
ligen Fachbereichen und, soweit vorgesehen, Fach-
richtungen.

Die Anerkennungsbehörde kann, soweit erforderlich, 
weitere Unterlagen anfordern.
(3) Die Anerkennungsbehörde führt nach Fachberei-
chen und Fachrichtungen gesonderte Listen der Prüf-
berechtigten und Prüfsachverständigen, die in geeigne-
ter Weise bekannt zu machen sind.
(4) Verlegt eine prüfberechtigte oder prüfsachverstän-
dige Person ihren Geschäftssitz, für den die Anerken-
nung ausgesprochen worden ist, in ein anderes Land, 
hat sie dies der Anerkennungsbehörde anzuzeigen. 
Die Anerkennungsbehörde übersendet die über diese 
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Person vorhandenen Akten der Anerkennungsbehörde 
des Landes, in dem der neue Geschäftssitz gegründet 
werden soll. Diese trägt die prüfberechtigte oder prüf-
sachverständige Person in die von ihr geführte Liste 
nach Absatz 3 ein; damit erlischt die Eintragung in die 
Liste nach Absatz 3 in dem Land des ursprünglichen 
Geschäftssitzes. Im Übrigen findet ein neues Anerken-
nungsverfahren nicht statt. 

§ 7 

Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der 
 Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die prüfberechtig-
te oder prüfsachverständige Person 
1.  gegenüber der Anerkennungsbehörde schriftlich 

darauf verzichtet,
2.  das 68. Lebensjahr vollendet hat, 
3. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

verliert oder 
4.  den erforderlichen Versicherungsschutz (§ 5 Abs. 1 

Satz 4) nicht oder nicht mehr besitzt. 

(2)  Unbeschadet des § 49 des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes kann die Anerkennung wider-
rufen werden, wenn die prüfberechtigte oder prüfsach-
verständige Person

1. in Folge geistiger und körperlicher Gebrechen nicht 
mehr in der Lage ist, ihre Tätigkeit ordnungsgemäß 
auszuüben, 

2. gegen die ihr obliegenden Pflichten schwerwie-
gend, wiederholt oder mindestens grob fahrlässig 
verstoßen hat, 

3. ihre Tätigkeit in einem Umfang ausübt, die eine 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten nicht er-
warten lässt oder 

4. außerhalb des Geschäftssitzes, für die ihre Aner-
kennung ausgesprochen worden ist, Niederlassun-
gen als prüfberechtigte oder prüfsachverständige 
Person einrichtet.

(3)  § 48 des Saarländischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes bleibt unberührt.

(4)  Die Anerkennungsbehörde kann in Abständen von 
mindestens fünf Jahren nachprüfen, ob die Anerken-
nungsvoraussetzungen noch vorliegen.

§ 8 
Führung der Bezeichnung 

Wer nicht als prüfberechtigte oder prüfsachverständige 
Person in einem bestimmten Fachbereich oder, soweit 
vorgesehen, in einer bestimmten Fachrichtung nach 
dieser Verordnung anerkannt ist, darf die Bezeichnung 
„Prüfingenieurin“ oder „Prüfingenieur“ oder „Prüf-
sachverständige“ oder Prüfsachverständiger“ für diesen 
Fachbereich und für diese Fachrichtung nicht führen. 

§ 9 
Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerkennung

Die Anerkennungen als prüfberechtigte oder prüfsach-
verständige Person für den jeweiligen Fachbereich 
und, soweit vorgesehen, für die jeweilige Fachrichtung 
sind gleichwertig. Anerkennungen anderer Länder gel-
ten auch im Saarland, wenn hinsichtlich der Anerken-
nungsvoraussetzungen, des Nachweises von Kennt-
nissen und des konkreten Tätigkeitsbereiches eine 
Gleichwertigkeit gegeben ist. Eine Eintragung in die 
von der Anerkennungsbehörde nach § 6 Abs. 3 geführ-
te Liste erfolgt nicht. Die Länder, deren Anerkennun-
gen von Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen 
für Brandschutz als gleichwertig gelten, werden in der 
Liste nach § 6 Abs. 3 bekannt gegeben. 

Zweiter Teil
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige 

für Standsicherheit, Prüfstellen und Prüfung der 
Standsicherheit Fliegender Bauten

Erster Abschnitt
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für 

Standsicherheit

§ 10 
Besondere Voraussetzungen

Als Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit in den Fachrichtungen Massivbau, Metallbau 
und Holzbau werden nur Personen anerkannt, die

1.  das Studium des Bauingenieurwesens an einer deut-
schen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium 
an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen 
haben,

2.  seit mindestens zwei Jahren als mit der Tragwerks-
planung befasste Ingenieurin oder befasster Inge-
nieur eigenverantwortlich und unabhängig oder als 
hauptberufliche Hochschullehrerin oder hauptbe-
ruflicher Hochschullehrer tätig sind, 

3. mindestens zehn Jahre mit der Aufstellung von 
Standsicherheitsnachweisen, der technischen Bau-
leitung oder mit vergleichbaren Tätigkeiten betraut 
gewesen sind, wovon sie mindestens fünf Jahre 
lang Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben 
und mindestens ein Jahr lang mit der technischen 
Bauleitung betraut gewesen sein müssen; die Zeit 
einer technischen Bauleitung darf jedoch nur bis zu 
höchstens drei Jahren angerechnet werden,

4.  über die erforderlichen Kenntnisse der einschlägi-
gen bauordnungsrechtlichen Vorschriften verfügen,

5.  durch ihre Leistungen als Ingenieurin oder Inge-
nieur überdurchschnittliche Fähigkeiten bewiesen 
haben und 

6.  die für eine prüfberechtigte oder prüfsachverstän-
dige Person erforderlichen Fachkenntnisse und Er-
fahrungen besitzen. 



Amtsblatt des Saarlandes vom 24. September 20081474

§ 11 
Prüfungsausschuss 

(1)  Die Oberste Bauaufsichtsbehörde (Anerkennungs-
behörde) bildet einen Prüfungsausschuss. Soweit ein 
Prüfungsausschuss nicht mehr eingerichtet ist, kann 
von der Anerkennungsbehörde bestimmt werden, dass 
die Prüfung bei einem Prüfungsausschuss abzulegen 
ist, der in einem anderen Land oder bei einer gemein-
samen Einrichtung der Länder besteht. 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 
sechs Mitgliedern. Die Oberste Bauaufsichtsbehörde 
beruft die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie, 
soweit erforderlich, stellvertretende Mitglieder für 
den Verhinderungsfall. Dem Prüfungsausschuss sollen 
mindestens angehören: 
1.  eine Hochschulprofessorin oder ein Hochschulpro-

fessor für jede Fachrichtung, 
2.  ein Mitglied aus dem Bereich der Bauwirtschaft,
3.  eine prüfberechtigte oder prüfsachverständige Per-

son und 
4.  ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich der Obers-

ten Bauaufsichtsbehörde. 
Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederberufungen 
sind zulässig. Abweichend von Satz 4 endet die Mit-
gliedschaft im Prüfungsausschuss
1.  wenn die Voraussetzungen für die Berufung nach 

Satz 3 nicht mehr vorliegen oder 
2.  mit der Vollendung des 68. Lebensjahrs;
eingeleitete Prüfungsverfahren können abgeschlossen 
werden. Unbeschadet des Satzes 3 Nr. 4 ist die Oberste 
Bauaufsichtsbehörde berechtigt, an den Sitzungen und 
Beratungen des Prüfungsausschusses ohne Stimmrecht 
teilzunehmen.
(3)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind un-
abhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie sind 
zur Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflich-
tet. Sie sind ehrenamtlich tätig und haben Anspruch auf 
eine angemessene Aufwandsentschädigung sowie auf 
Ersatz der notwendigen Auslagen einschließlich der 
Reisekosten.
(4)  Die Oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmt aus 
der Mitte des Prüfungsausschusses ein vorsitzendes 
und ein dieses vertretendes Mitglied. Der Prüfungsaus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 12 
Prüfungsverfahren

(1)  Die Anerkennungsbehörde leitet die vollständigen 
Antragsunterlagen (§ 6 Abs. 2) dem Prüfungsausschuss 
zu. Der Prüfungsausschuss entscheidet gegenüber der 
Anerkennungsbehörde über das Vorliegen der Aner-
kennungsvoraussetzungen nach § 10 Nr. 4 bis 6 sowie 
über die Vergleichbarkeit von Tätigkeiten im Sinne des 
§ 10 Nr. 3 Halbsatz 1. Die Entscheidung ist zu begrün-
den.
(2)  Die antragstellenden Personen haben ihre Kennt-
nisse schriftlich oder mündlich nachzuweisen. Die 

antragstellenden Personen können bei mündlichen 
Prüfungsleistungen verlangen, dass ihnen der Prü-
fungsausschuss die Gründe für die vorgenommene Be-
wertung unmittelbar im Anschluss an die Eröffnung des 
Ergebnisses mündlich darlegt. Die Einwendungen ge-
gen die Bewertung der Prüfungsleistungen sind inner-
halb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Bewer-
tung gegenüber der Anerkennungsbehörde schriftlich 
zu begründen. Sie werden dem Prüfungsausschuss zur 
Überprüfung seiner Bewertung zugeleitet. § 74 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840), 
in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.
(3)  Antragstellende Personen, die die Prüfung nicht be-
standen haben, können sie insgesamt nur zweimal wie-
derholen; dies gilt auch, soweit die Prüfung in einem 
anderen Land nicht bestanden worden ist. Die Prüfung 
ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 

§ 13 
Aufgabenerledigung

(1)  Prüfberechtigte für Standsicherheit dürfen bauauf-
sichtliche Prüfaufgaben nur wahrnehmen, Prüfsach-
verständige für Standsicherheit Bescheinigungen nur 
hinsichtlich baulicher Anlagen ausstellen, für deren 
Fachrichtung sie anerkannt sind. Sie sind auch berech-
tigt, einzelne Bauteile mit höchstens durchschnittli-
chem Schwierigkeitsgrad der anderen Fachrichtungen 
zu prüfen. Gehören wichtige Teile einer baulichen 
Anlage mit überdurchschnittlichem oder sehr hohem 
Schwierigkeitsgrad zu Fachrichtungen, für die die 
Prüfberechtigten oder die Prüfsachverständigen für 
Standsicherheit nicht anerkannt sind, haben sie unter 
ihrer Federführung weitere, für diese Fachrichtungen 
anerkannte Prüfberechtigte oder Prüfsachverständige 
für Standsicherheit hinzuzuziehen, deren Prüfergebnis-
se in den Prüfbericht oder in die Bescheinigung auf-
zunehmen sind; der Auftraggeber ist darüber zu unter-
richten.
(2)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit können sich als Hochschullehrerin oder 
Hochschullehrer vorbehaltlich der dienstrechtlichen 
Regelungen auch hauptberuflicher Mitarbeiter aus 
dem ihnen zugeordneten wissenschaftlichen Personal 
bedienen. Angehörige des Zusammenschlusses nach 
§ 4 Satz 2 Nr. 2 stehen angestellten Mitarbeitern nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 gleich, sofern die Prüfberechtigten 
oder die Prüfsachverständigen für Standsicherheit hin-
sichtlich ihrer Mithilfe bei der Prüftätigkeit ein Wei-
sungsrecht haben und die Prüfung an dem Geschäfts-
sitz, für den die Anerkennung ausgesprochen worden 
ist, erfolgt. 
(3)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit prüfen die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Standsicherheitsnachweise; das Ergebnis ist zu 
bescheinigen (Anlage 2). Die Oberste Bauaufsichtsbe-
hörde kann für Prüfberichte der Prüfberechtigten und 
Bescheinigungen der Prüfsachverständigen Muster 
einführen und deren Verwendung vorschreiben. Ver-
fügen die Prüfberechtigten oder die Prüfsachverständi-
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gen für Standsicherheit nicht über die zur Beurteilung 
der Gründung erforderliche Sachkunde oder haben sie 
Zweifel hinsichtlich der verwendeten Annahmen oder 
der bodenmechanischen Kenngrößen, sind von ihnen 
im Einvernehmen mit der Auftraggeberin oder dem 
Auftraggeber Prüfsachverständige für den Erd- und 
Grundbau einzuschalten.

(4)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit überwachen die ordnungsgemäße Bauaus-
führung hinsichtlich der von ihnen geprüften oder be-
scheinigten Standsicherheitsnachweise; das Ergebnis 
ist zu bescheinigen (Anlage 3). Für die Bescheinigung 
der ordnungsgemäßen Bauausführung darf sich die 
Bauherrschaft nur aus wichtigem Grund einer anderen 
prüfsachverständigen Person für Standsicherheit als 
derjenigen bedienen, die den Standsicherheitsnachweis 
bescheinigt hat. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die zuvor bescheinigende prüfsachverständi-
ge Person verstorben, auf unbestimmte Zeit erkrankt 
oder aus sonstigem wichtigen Grund verhindert ist. Die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung 
kann sich auf Stichproben beschränken.

(5)  Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Bescheinigungen nach den Absätzen 3 und 4 nicht vor, 
unterrichten die Prüfsachverständigen die Bauauf-
sichtsbehörde.

(6)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit haben ein Verzeichnis über die von ihnen 
ausgeführten Prüfaufträge und die von ihnen erteilten 
Bescheinigungen nach einem von der Obersten Bau-
aufsichtsbehörde festgelegten Muster zu führen. Das 
Verzeichnis ist jeweils für ein Kalenderjahr, spätestens 
am 30. Juni des folgenden Jahres, über die nach § 30 
zuständige Bewertungs- und Abrechnungsstelle der 
Anerkennungsbehörde vorzulegen. 

Zweiter Abschnitt
Prüfstellen, Typenprüfung und Prüfung der Stand-

sicherheit Fliegender Bauten

§ 14 
Prüfstellen

(1)  Prüfstellen sind von der Obersten Bauaufsichtsbe-
hörde anerkannte Behörden oder sonstige Stellen, die 
bauaufsichtliche Prüfaufgaben im Bereich der Stand-
sicherheit wahrnehmen. Sie unterstehen der Aufsicht 
der Obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Behörde. 

(2)  Die Prüfstellen müssen mit geeigneten Ingenieu-
rinnen oder Ingenieuren besetzt sein. Sie müssen von 
einer oder einem im Bauingenieurwesen besonders 
vorgebildeten und erfahrenen Beamtin oder Beamten 
des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes oder 
vergleichbaren Angestellten geleitet werden. Für Or-
ganisationen der Technischen Überwachung, die für 
bestimmte Aufgaben als Prüfstelle anerkannt werden, 
kann die Oberste Bauaufsichtsbehörde Ausnahmen 
von den Anforderungen des Satzes 2 zulassen. 

(3) Anerkennungen anderer Länder gelten auch im 
Saarland. 

§ 15 
Typenprüfung, Prüfung der Standsicherheit 

 Fliegender Bauten

(1) Sollen prüf- oder bescheinigungspflichtige bauli-
che Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen (§ 67 
Abs. 4 der Landesbauordnung) in gleicher Ausführung 
an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden, 
ohne dass deren Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft 
oder durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt ist, 
müssen die Standsicherheitsnachweise von einer Prüf-
stelle geprüft sein (Typenprüfung).

(2)  Die Geltungsdauer der Typenprüfung ist zu be-
fristen; sie soll nicht mehr als fünf Jahre betragen. 
Sie kann auf schriftlichen Antrag durch die Prüfstelle, 
die die Typenprüfung vorgenommen hat, um jeweils 
höchstens fünf Jahre verlängert werden.

(3)  Die Nachweise der Standsicherheit Fliegender 
 Bauten müssen von Prüfstellen nach § 14 geprüft wer-
den. 

Dritter Teil
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für 

Brandschutz

§ 16 
Besondere Voraussetzungen

Als Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für 
Brandschutz werden nur Personen anerkannt, die 

1.  als Angehörige der Fachrichtung Architektur, Hoch-
bau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs 
mit Schwerpunkt Brandschutz ein Studium an einer 
deutschen Hochschule, ein gleichwertiges Studium 
an einer ausländischen Hochschule oder die Aus-
bildung für mindestens den gehobenen feuerwehr-
technischen Dienst abgeschlossen haben,

2.  danach mindestens fünf Jahre Erfahrung in der 
brandschutztechnischen Planung und Ausführung 
von Gebäuden, insbesondere von Sonderbauten un-
terschiedlicher Art mit höherem brandschutztech-
nischem Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung, 
erworben haben,

3.  die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des ab-
wehrenden Brandschutzes,

4.  die erforderlichen Kenntnisse des Brandverhaltens 
von Bauprodukten und Bauarten,

5.  die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des an-
lagentechnischen Brandschutzes und

6. die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften besitzen. 

§ 17 
Prüfungsausschuss

(1)  Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 
acht Mitgliedern. Dem Prüfungsausschuss sollen min-
destens angehören:
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1.  ein von der Architektenkammer vorgeschlagenes 
Mitglied,

2.  ein von der Ingenieurkammer vorgeschlagenes Mit-
glied, 

3.  ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich der Obers-
ten Bauaufsichtsbehörde,

4. ein Mitglied aus dem Bereich der Feuerwehr oder 
einer Brandschutzdienststelle,

5. ein Mitglied aus dem Bereich der Sachversicherer 
und 

6.  ein Mitglied aus dem Bereich der Forschung und 
Prüfung auf dem Gebiet des Brandverhaltens von 
Bauprodukten und Bauarten.

(2)  § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 4 bis 6, Abs. 3 und 4 
gilt entsprechend. 

§ 18 
Prüfungsverfahren

(1)  Der Prüfungsausschuss entscheidet gegenüber der 
Anerkennungsbehörde über das Vorliegen der Aner-
kennungsvoraussetzungen nach § 16 Nr. 2 bis 6.
(2)  § 12 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

§ 19 
Aufgabenerledigung

(1) Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für 
 Brandschutz prüfen die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Brandschutznachweise unter Beachtung der 
Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr; sie ha-
ben die für den abwehrenden Brandschutz zuständige 
Dienststelle zu beteiligen und deren Anforderungen 
bezüglich der Brandschutznachweise zu würdigen; das 
Ergebnis ist zu bescheinigen (Anlage 2). Prüfberech-
tigte und Prüfsachverständige für Brandschutz können 
Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen 
des Brandschutzes zulassen (§ 3 Abs. 4 Satz 3 und § 68 
Abs. 1 der Landesbauordnung). Prüfberechtigte und 
Prüfsachverständige für Brandschutz überwachen die 
ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der von 
ihnen geprüften oder bescheinigten Brandschutznach-
weise; das Ergebnis ist zu bescheinigen (Anlage 3).
(2)   § 13 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 bis 4 
und Abs. 5 gilt entsprechend. § 13 Abs. 6 gilt mit der 
Einschränkung, dass die in Satz 2 geforderte Beteili-
gung einer Bewertungs- und Abrechnungsstelle erst 
dann erforderlich wird, wenn eine solche Stelle von 
der Obersten Bauaufsichtsbehörde benannt worden ist 
(§ 33 Abs. 2).

Vierter Teil
Prüfsachverständige für die Prüfung technischer 

Anlagen und Einrichtungen
§ 20 

Besondere Voraussetzungen
(1)  Als Prüfsachverständige für die Prüfung techni-
scher Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 
und § 2 Abs. 1 der Technischen Prüfverordnung vom 

25. August 2008 (Amtsbl. S. 1487) werden nur Perso-
nen anerkannt, die
1.  ein Ingenieurstudium an einer deutschen Hochschu-

le oder ein gleichwertiges Studium an einer auslän-
dischen Hochschule abgeschlossen haben,

2.  den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde in der 
Fachrichtung im Sinne von § 21, auf die sich ihre 
Prüftätigkeit beziehen soll, durch ein Fachgutach-
ten einer von der Obersten Bauaufsichtsbehörde 
bestimmten Stelle erbracht haben,

3.  als Ingenieurin oder Ingenieur mindestens fünf Jah-
re in der Fachrichtung, in der die Prüftätigkeit aus-
geübt werden soll, praktisch tätig gewesen sind und 
dabei mindestens zwei Jahre bei Prüfungen mitge-
wirkt haben.

(2)  Abweichend von § 4 Satz 1 Nr. 3 müssen Prüf-
sachverständige für die Prüfung technischer Anlagen 
und Einrichtungen nicht eigenverantwortlich tätig sein, 
wenn sie Beschäftigte eines Unternehmens oder einer 
Organisation sind, deren Zweck in der Durchführung 
vergleichbarer Prüfungen besteht und deren Beschäf-
tigte für die Prüftätigkeit nach Absatz 1 keiner fachli-
chen Weisung unterliegen.
(3)  Bedienstete einer öffentlichen Verwaltung mit den 
für die Ausübung der Tätigkeit als Prüfsachverständige 
für technische Anlagen und Einrichtungen erforderli-
chen Kenntnissen und Erfahrungen gelten im Zustän-
digkeitsbereich dieser Verwaltung als Prüfsachverstän-
dige nach Absatz 1. Sie werden in der Liste nach § 6 
Abs. 3 nicht geführt. 

§ 21 
Fachrichtungen

Prüfsachverständige für die Prüfung technischer Anla-
gen und Einrichtungen können für folgende Fachrich-
tungen anerkannt werden:
1. Lüftungsanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 der Technischen 

Prüfverordnung), 
2.  CO-Warnanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 der Technischen 

Prüfverordnung),
3.  Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 

der Technischen Prüfverordnung),
4.  Feuerlöschanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 der Tech-

nischen Prüfverordnung),
6.  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (§ 2 Abs. 1 

Nr. 6 der Technischen Prüfverordnung),
7.  Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 der 

Technischen Prüfverordnung). 
Die Anerkennung nach Satz 1 Nr. 1 kann auf Lüftungs-
anlagen für Garagen (§ 14 der Garagenverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 
1976 [Amtsbl. S. 951]) beschränkt werden. 

§ 22 
Aufgabenerledigung

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer 
Anlagen und Einrichtungen bescheinigen die Überein-
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stimmung der technischen Anlagen und Einrichtungen 
mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen im Sinne 
von §§ 1 und 2 der Technischen Prüfverordnung. Wer-
den festgestellte Mängel nicht in der vom Prüfsach-
verständigen festgelegten Frist beseitigt, haben sie die 
Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten.

Fünfter Teil
Prüfsachverständige für den Erd- und Grundbau

§ 23 
Besondere Voraussetzungen

(1)  Als Prüfsachverständige für den Erd- und Grund-
bau werden nur Personen anerkannt, die 

1.  als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen, der Geotechnik oder eines Studiengangs mit 
Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an ei-
ner  deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges 
Studium an einer ausländischen Hochschule abge-
schlossen haben,

2.  danach mindestens neun Jahre im Bauwesen tätig, 
davon mindestens drei Jahre im Erd- und Grundbau 
mit der Aufstellung oder Beurteilung von Standsi-
cherheitsnachweisen betraut gewesen sind,

3.  über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- 
und Grundbau verfügen,

4.  nicht an einem Unternehmen der Bauwirtschaft 
oder einem Bohrunternehmen  beteiligt sind; dies 
gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie Angehörige eines Zusammenschlusses nach § 4 
Satz 2 Nr. 2.

Der Nachweis der Anerkennungsvoraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 3 ist durch die Vorlage eines Verzeichnisses 
aller innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor 
Antragstellung erstellten Baugrundgutachten zu füh-
ren; von ihnen müssen mindestens zehn Gutachten die 
Bewältigung überdurchschnittlicher Aufgaben bestäti-
gen; zwei dieser Gutachten sind gesondert vorzulegen. 
Über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzung nach 
Satz 1 Nr. 4 hat der Bewerber eine besondere Erklä-
rung abzugeben. 

(2)  Abweichend von § 4 Satz 1 Nr. 3 müssen Prüfsach-
verständige für den Erd- und Grundbau nicht eigenver-
antwortlich tätig sein, wenn sie in fachlicher Hinsicht 
für ihre Tätigkeit allein verantwortlich sind und Wei-
sungen nicht unterliegen. 

§ 24 
Beirat

Die Anerkennungsbehörde holt bei einem Beirat, der 
bei einer von der Obersten Bauaufsichtsbehörde be-
stimmten Stelle gebildet ist, ein Gutachten über die 
Anerkennungsvoraussetzungen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 ein. § 12 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

§ 25 
Aufgabenerledigung

Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau beschei-
nigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
über den Baugrund hinsichtlich Stoffbestand, Struktur 
und geologischer Einflüsse, dessen Tragfähigkeit und 
die getroffenen Annahmen zur Gründung oder Einbet-
tung der baulichen Anlage. § 13 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

Sechster Teil
Vergütung

Erster Abschnitt
Vergütung für die Prüfberechtigten und Prüfsach-

verständigen für Standsicherheit

§ 26 
Allgemeines

(1)  Die Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen für 
Standsicherheit erhalten für ihre Leistungen eine Ver-
gütung. Die Vergütung besteht
1.  bei den Prüfberechtigten aus der Gebühr, 
2.  bei den Prüfsachverständigen aus dem Honorar 
sowie den notwendigen Auslagen.
(2)  Die Gebühr und das Honorar richten sich nach den 
anrechenbaren Bauwerten (§ 27 Abs. 1 und 2) und der 
Bauwerksklasse (§ 27 Abs. 4), soweit die Leistungen 
nicht nach dem Zeitaufwand (§ 29 Abs. 5) zu vergüten 
sind. Der zeitliche Prüfaufwand ist für jeden Auftrag 
festzuhalten.
(3)  Wird die Prüfung aus Gründen abgebrochen, die 
von der prüfberechtigten oder prüfsachverständigen 
Person nicht zu vertreten sind, so wird die Prüfung ent-
sprechend der anteilig erbrachten Leistung vergütet. 
(4)  Schuldner der Vergütung ist, wer die Prüfung in 
Auftrag gegeben hat.
(5)  Ein Nachlass auf die Gebühr und das Honorar ist 
unzulässig. § 29 bleibt unberührt. 

§ 27 
Anrechenbare Bauwerte und Bauwerksklassen

(1)  Die anrechenbaren Bauwerte (BW) ergeben sich 
für Bauvorhaben aus der Vervielfachung des Brut-
to-Rauminhaltes (nach DIN 277-1) mit den für das 
Saarland von der Obersten Bauaufsichtsbehörde im 
Amtsblatt des Saarlandes für die verschiedenen Ge-
bäudearten bekannt gemachten durchschnittlichen 
Rohbauraummeterpreisen. 
(2)  Für die nicht in der Bekanntmachung aufgeführten 
baulichen Anlagen gelten die anrechenbaren Kosten 
nach § 62 Abs. 4 bis 6 der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. März 1991 (BGBl. I S. 533), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 
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2001 (BGBl. I S. 2992), in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend als anrechenbare Bauwerte. Zu den 
anrechenbaren Bauwerten zählen auch die nicht in den 
Kosten nach Satz 1 enthaltenen Kosten für Bauteile, 
für die ein Standsicherheitsnachweis geprüft werden 
muss, ausgenommen die Kosten für Außenwandbe-
kleidungen und für Fassaden. Bei Umbauten sind auch 
die Kosten für Abbrucharbeiten anrechenbar. Nicht an-
rechenbar sind die auf die Kosten nach den Sätzen 1 bis 
3 entfallende Umsatzsteuer und die in § 62 Abs. 7 der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ge-
nannten Kosten. Bei der Ermittlung der anrechenbaren 
Bauwerte ist von den Kosten der Kostenberechnung 
auszugehen, die ortsüblich im Zeitpunkt der Auftrags-
erteilung für die Herstellung der baulichen Anlagen 
erforderlich sind. Einsparungen durch Eigenleistungen 
oder Vergünstigungen sind nicht zu berücksichtigen.

(3)  Die anrechenbaren Bauwerte sind jeweils auf volle 
500 Euro aufzurunden.

(4)  Die zu prüfenden baulichen Anlagen werden ent-
sprechend ihrem statischen und konstruktiven Schwie-
rigkeitsgrad in fünf Bauwerksklassen nach Anlage 1 
eingeteilt. Besteht eine bauliche Anlage aus Bauteilen 
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist sie 
entsprechend dem überwiegenden Leistungsumfang 
einzustufen.

(5)  Mit dem Prüfauftrag teilt die Untere Bauaufsichts-
behörde der prüfberechtigten Person die anrechenba-
ren Bauwerte, die für die Gebührenberechnung anzu-
wendende Bauwerksklasse und etwaige Zuschläge mit. 
Die Untere Bauaufsichtsbehörde kann sich zum Zweck 
der Festlegung der Vergütungsgrundlagen der Bewer-
tungs- und Verrechnungsstelle nach § 30 bedienen. Die 
Untere Bauaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen 
mit der Bauherrschaft den Prüfauftrag mit der Bedin-
gung versehen, dass Vergütungsanforderungen unmit-
telbar an die Bauherrschaft zu richten sind. Im Falle 
der Beauftragung einer prüfsachverständigen Person 
durch die Bauherrschaft oder deren Bevollmächtigte 
werden die Vergütungsgrundlagen für den Prüfauftrag 
durch die Bewertungs- und Verrechnungsstelle nach 
§ 30 ermittelt.

§ 28 
Berechnungsart der Vergütung

(1)  Die Grundgebühr und das Grundhonorar errechnen 
sich in Abhängigkeit von den anrechenbaren Bauwer-
ten (§ 27 Abs. 1 und 2) und der Bauwerksklasse (§ 27 
Abs. 4). Die volle Grundgebühr und das volle Grund-
honorar ergibt sich durch Multiplikation des anrechen-
baren Bauwertes (BW) mit dem Wert (Y), wobei (Y) 
nach folgender Gleichung zu berechnen ist:

Y = F × 0,0576853 × BW - 0,2 .

In die Gleichung sind für die unterschiedlichen Bau-
werksklassen folgende Werte für (F) einzusetzen:

Bauwerks-
klasse

 1

Bauwerks-
klasse 

2

Bauwerks-
klasse 

3

Bauwerks-
klasse 

4

Bauwerks-
klasse 

5
(F) 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 3,1333

Bei anrechenbaren Bauwerten (BW) über 25 Millionen 
Euro ist für die Ermittlung der vollen Grundgebühr und 
des vollen Grundhonorars in die Gleichung zur Errech-
nung des Wertes (Y) ein anrechenbarer Bauwert (BW) 
in Höhe von 25 Millionen Euro einzusetzen. 

(2)  Umfasst ein Prüfauftrag mehrere in statisch-kons-
truktiver Hinsicht unterschiedliche bauliche Anlagen, 
so ist die Gebühr und das Honorar für jede einzelne 
bauliche Anlage getrennt zu ermitteln. Gehören bauli-
che Anlagen jedoch der gleichen Bauwerksklasse an, 
so sind, wenn sie auch im Übrigen in statisch-kons-
truktiver Hinsicht weitgehend vergleichbar sind und 
die Bauvorlagen gleichzeitig zur Prüfung vorgelegt 
werden, die anrechenbaren Bauwerte dieser baulichen 
Anlagen zusammenzufassen; die Gebühr und das Ho-
norar sind danach wie für eine einzige bauliche Anlage 
zu ermitteln. Die Absätze 3 und 4 bleiben unberührt. 

(3)  Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauliche Anlagen 
mit gleichen Standsicherheitsnachweisen einschließ-
lich gleichen Nachweisen der Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden Bauteile, so ermäßigen sich die 
Gebühren und die Honorare nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4 sowie nach Abs. 2 für die zweite und jede weitere 
bauliche Anlage auf ein Zehntel. 

(4) Besteht eine bauliche Anlage aus gleichartigen 
durch Dehnfugen unterteilten Abschnitten, für welche 
zumindest derselbe rechnerische Standsicherheits-
nachweis und dieselben Nachweise der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile gelten sollen, so 
ermäßigen sich die Gebühr und das Honorar nach § 29 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 für den zweiten und jeden weiteren 
gleichartigen Abschnitt auf die Hälfte. Das gilt nicht, 
wenn nur Deckenfelder, Stützenzüge oder Binder in ei-
ner baulichen Anlage gleich sind.

(5)  Traggerüste und Baugruben, für deren Sicherung 
Standsicherheitsnachweise zu prüfen sind, gelten als 
gesonderte bauliche Anlagen. 

(6)  Fahrtkosten für notwendige Reisen, die über den 
Umkreis von 15 km vom Geschäftssitz der Prüfbe-
rechtigten oder der Prüfsachverständigen für Standsi-
cherheit hinausgehen, können in Höhe der steuerlich 
zulässigen Pauschalsätze in Ansatz gebracht werden. 
Fahrt- und Wartezeiten sind nach dem Zeitaufwand 
(§ 29 Abs. 5) zu ersetzen. Sonstige Auslagen werden 
nur erstattet, wenn dies bei Auftragserteilung schrift-
lich vereinbart worden ist. 

§ 29 
Höhe der Gebühren und Honorare

(1)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit erhalten:

1. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der 
Standsicherheit die Grundgebühr oder das Grund-
honorar nach § 28 Abs. 1,

2. für die Prüfung der zugehörigen Konstruktions-
zeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht die 
Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach Num-
mer 1,
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3. für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteil-
baues sowie Werkstattzeichnungen des Metall- und 
Ingenieurholzbaues je nach dem zusätzlichen Auf-
wand einen Zuschlag zur Gebühr oder zum Honorar 
nach Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr oder des 
Honorars nach Nummer 1,

4.  für die Prüfung 
 a) des Nachweises der Feuerwiderstandsfähigkeit 

der tragenden Bauteile ein Zwanzigstel der Ge-
bühr oder des Honorars nach Nummer 1, höchs-
tens jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der 
Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr oder des 
Honorars nach Nummer 1,

 b) der Konstruktionszeichnungen auf Übereinstim-
mung mit dem Nachweis bzw. auf Einhaltung 
weiterer Forderungen nach lfd. Nr. 3.1 der im 
Saarland aufgrund von § 3 Abs. 4 der Landes-
bauordnung eingeführten Liste der Technischen 
Baubestimmungen, falls eine Feuerwiderstands-
fähigkeit höher als feuerhemmend zu berück-
sichtigen ist, ein Zehntel der Gebühr oder des 
Honorars nach Nummer 1, höchstens jedoch je 
ein Zehntel der sich aus der Bauwerksklasse 3 
ergebenden Gebühr oder des Honorars nach 
Nummer 1,

5.  für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen 
infolge von Änderungen oder Fehlern eine Gebühr 
oder ein Honorar je nach dem zusätzlichen Auf-
wand, in der Regel eine Gebühr oder ein Honorar 
nach den Nummern 1, 2 oder 3, vervielfacht mit 
dem Verhältnis des Umfangs der Nachträge zum ur-
sprünglichen Umfang, höchstens jedoch jeweils die 
Gebühren oder die Honorare nach den Nummern 1, 
2 oder 3,

6.  für die Prüfung einer Lastvorberechnung zusätz-
lich ein Viertel der Gebühr oder des Honorars nach 
Nummer 1.

(2)  Für die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen 
bei Nutzungsänderungen, Umbauten und Aufstockun-
gen kann je nach dem zusätzlichen Aufwand ein Zu-
schlag bis zur Hälfte der Gebühr oder des Honorars 
nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 vergütet werden.

(3)  Werden Teile des rechnerischen Nachweises der 
Standsicherheit in größeren Zeitabständen vorgelegt 
und wird dadurch der Prüfaufwand erheblich erhöht, 
kann ein Zuschlag bis zur Hälfte der Gebühr oder des 
Honorars nach Absatz 1 Nr. 1 vergütet werden. 

(4)  In besonderen Fällen können, wenn die Gebühren 
oder die Honorare nach den Absätzen 1 bis 3 in einem 
groben Missverhältnis zum Aufwand für die Leistung 
stehen, abweichend davon höhere oder niedrigere Ge-
bühren oder Honorare berechnet werden, die den be-
sonderen Schwierigkeitsgrad oder den veränderten 
Umfang einer Leistung berücksichtigen. 

(5)  Nach Zeitaufwand werden vergütet
1.  Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht 

zu erfassende bauliche Anlagen oder Bauteile zum 
Gegenstand haben oder bei denen die über die an-
rechenbaren Bauwerte nach § 27 Abs. 1 und 2 er-

mittelten Gebühren oder Honorare in einem groben 
Missverhältnis zum Aufwand stehen,

2.  die Prüfung von Nachweisen der Standsicherheit 
von Außenwandbekleidungen und Fassaden, für 
die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden 
muss, 

3.  die Prüfung von besonderen rechnerischen Nach-
weisen für die Feuerwiderstandsfähigkeit der tra-
genden Bauteile,

4.  die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen wie Erd-
bebenschutz, Militärlastklassen, Bergschädensiche-
rung und Bauzustände, 

5.  die Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-
konstruktiver Hinsicht; die Gebühr und das Hono-
rar dürfen jedoch höchstens die Hälfte der Gebühr 
oder  des Honorars nach Absatz 1 Nr. 1 betragen,

6.  sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 
und in den Absätzen 1 bis 4 nicht aufgeführt sind. 

Bei der Berechnung der Gebühr und des Honorars 
ist die Zeit anzusetzen, die üblicherweise von einer 
entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt wird. 
Für jede angefangene Arbeitsstunde wird ein Betrag 
in Höhe des Stundensatzes der Nummer 37.1.1 des 
Besonderen Gebührenverzeichnisses für die Bauauf-
sichtsbehörden des Saarlandes sowie für Amtshand-
lungen der Gemeinden nach der Landesbauordnung 
vom 25. August 2008 (Amtsbl. S. 1523), in der jeweils 
geltenden Fassung, berechnet. Der Betrag ist auf volle 
Euro aufzurunden. In dem Stundensatz ist die Umsatz-
steuer nicht enthalten.
(6)  Als Mindestgebühr und als Mindesthonorar für 
eine Prüfung wird der zweifache Stundensatz nach Ab-
satz 5 vergütet. 

§ 30 
Bewertungs- und Verrechnungsstelle

(1)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Stand-
sicherheit sind verpflichtet, sich zur einheitlichen Ver-
tragsgestaltung und zur Abrechnung ihrer Gebühren 
und Honorare einer gemeinsamen Abrechnungsstelle 
zu bedienen. Zuständige Stelle ist die Bewertungs- und 
Verrechnungsstelle der Prüfingenieure und Prüfsach-
verständigen für Standsicherheit Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland — (BVS ) — mit Sitz in Mainz.
(2)  Die BVS bewertet die Grundlagen der Gebühren- 
bzw. Honorarerhebung und erhebt die Gebühren und 
Honorare im Namen und im Auftrag der prüfberechtig-
ten oder prüfsachverständigen Person. Die BVS leitet 
im Namen und im Auftrag der prüfberechtigten oder 
prüfsachverständigen Person die Vollstreckung nicht 
einziehbarer Gebühren oder Honorare durch die örtlich 
zuständige Vollstreckungsbehörde ein.
(3)  Die Bauaufsichtsbehörden können sich zu Prü-
fungs- und Kontrollzwecken der BVS bedienen.
(4)  Im Falle der Beauftragung einer prüfsachverständi-
gen Person durch die Bauherrschaft hat die prüfsachver-
ständige Person Bearbeitungskennzeichen zu nennen, 
die eine Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtung 
gemäß Absatz 1 ermöglichen (BVS-Nummer in Anla-
ge 2 und 3).
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§ 31 
Vergütung der Prüfstellen 

Die Prüfung der Standsicherheit von Fliegenden Bau-
ten wird nach dem Zeitaufwand vergütet. § 26 Abs. 3, 
4 und 5 Satz 1, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 5 Satz 2 bis 5, 
§ 32 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 
gelten entsprechend. 

§ 32 
Umsatzsteuer, Fälligkeit

(1)  In der Gebühr für Prüfberechtigte für Standsicher-
heit und dem Honorar für Prüfsachverständige für 
Standsicherheit ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 
Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Standsi-
cherheit haben die Umsatzsteuer in ihrer Rechnung ge-
sondert auszuweisen, sofern sie nicht nach § 19 Abs. 1 
des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), in der jeweils 
geltenden Fassung, unerhoben bleibt.
(2)  Die Gebühr und das Honorar werden mit Eingang 
der Rechnung fällig. Bis zur Schlussabrechnung kann 
eine Berichtigung der anrechenbaren Bauwerte, der 
Bauwerksklasse und der Zuschläge verlangt oder ein 
besonderer Fall (§ 29 Abs. 4) geltend gemacht wer-
den. 

Zweiter Abschnitt
Vergütung für die Prüfberechtigten und 
Prüfsachverständigen für Brandschutz

§ 33 
Vergütung für die Prüfberechtigten und 
 Prüfsachverständigen für Brandschutz

(1)  Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Brand-
schutz erhalten für ihre Leistungen eine Vergütung. Die 
Vergütung besteht
1.  bei den Prüfberechtigten aus der Gebühr, 
2.  bei den Prüfsachverständigen aus dem Honorar 
sowie den notwendigen Auslagen.
(2) Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für 
Brandschutz sind verpflichtet, sich zur einheitlichen 
Vertragsgestaltung und zur Abrechnung ihrer Gebüh-
ren und Honorare einer gemeinsamen Bewertungs- und 
Verrechnungsstelle zu bedienen, sobald eine Stelle von 
der Obersten Bauaufsichtsbehörde benannt ist. § 30 
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
(3)  Mit dem Prüfauftrag teilt die Untere Bauaufsichts-
behörde der prüfberechtigten Person die anrechenba-
ren Bauwerte und etwaige Zuschläge mit. Die Untere 
Bauaufsichtsbehörde kann sich zum Zweck der Festle-
gung der Vergütungsgrundlagen der Bewertungs- und 
Verrechnungsstelle nach Absatz 2 bedienen. Die Un-
tere Bauaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit 
der Bauherrschaft den Prüfauftrag mit der Bedingung 
versehen, dass Vergütungsanforderungen unmittelbar 
an die Bauherrschaft zu richten sind.

(4)  Im Falle der Beauftragung einer prüfsachverstän-
digen Person durch die Bauherrschaft hat die prüf-
sachverständige Person Bearbeitungskennzeichen zu 
nennen, die eine Kontrolle der Einhaltung der Ver-
pflichtung gemäß Absatz 2 Satz 1 ermöglichen (BVS-
Nummer in Anlage 2 und 3).
(5)  Die Grundgebühr und das Grundhonorar errech-
nen sich in Abhängigkeit von den anrechenbaren Bau-
werten (§ 27 Abs. 1, 2 und 3), soweit die Leistungen 
nicht nach Zeitaufwand zu vergüten sind. Der zeitliche 
Prüfaufwand ist für jeden Auftrag festzuhalten. 
(6)  Bei anrechenbaren Bauwerten (BW) über 100.000 
Euro ergibt sich die volle Grundgebühr und das volle 
Grundhonorar durch Multiplikation des anrechenbaren 
Bauwertes (BW) mit dem Wert (Y), wobei (Y) nach 
folgender Gleichung zu berechnen ist:

Y= A × BW B.
In die Gleichung sind in Abhängigkeit des anrechen-
baren Bauwertes (BW) folgende Werte für (A) und (B) 
einzusetzen:

Anrechen-
barer 

Bauwert 
(BW)

>  100.000 
Euro

≤  7.500.000 
Euro

>  7.500.000 
Euro

≤ 15.000.000
 Euro

> 15.000.000 
Euro 

≤  25.000.000 
Euro

> 25.000.000 
Euro

(A) 0,034655 1,19218 98,9073 0,0007682
(B) - 0,1998 - 0,4233 - 0,6907 0

Prüfberechtigte und Prüfsachverständige für Brand-
schutz erhalten
1. für die Prüfung der Brandschutznachweise die 

Grundgebühr oder das Grundhonorar nach Satz 1 
und 2, 

2.  für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachwei-
sen nach Nummer 1 eine Gebühr oder ein Hono-
rar nach Zeitaufwand, höchstens je Bauvorhaben 
100 Prozent der Gebühr oder des Honorars nach 
Nummer 1,

3.  für die Prüfung der Brandschutznachweise bei Nut-
zungsänderungen, Umbauten und Aufstockungen 
je nach zeitlichem Aufwand einen Zuschlag bis zur 
Hälfte der Gebühr oder des Honorars nach Num-
mer 1,

4.  für die Überwachung der Bauausführung eine Ge-
bühr oder ein Honorar nach Zeitaufwand, höchstens 
je Bauvorhaben 100 Prozent der Gebühr oder des 
Honorars nach Nummer 1; Ermäßigungen und Er-
höhungen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauliche Anlagen mit 
gleichen Brandschutznachweisen, so ermäßigt sich die 
Grundgebühr und das Grundhonorar nach Nummer 1 
für die zweite und jede weitere bauliche Anlage auf 
ein Zehntel. Nummer 2 und 4 bleiben unberührt. § 26 
Abs. 3, 4 und 5 Satz 1, § 27 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 
Satz 4 bis 6, Abs. 3, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 4, Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 und 6, Satz 2 bis 5 und Abs. 6, § 32 sowie 
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 gelten entsprechend.
(7)  Bei anrechenbaren Bauwerten (BW) bis einschließ-
lich 100.000 Euro erhalten Prüfberechtigte und Prüf-
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sachverständige für Brandschutz für die Prüfung des 
Brandschutznachweises eine Vergütung in Höhe von 
300 Euro. Absatz 6 Satz 3 Nr. 2 bis 4, § 26 Abs. 3, 4 
und 5 Satz 1, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 2 
bis 5, § 32 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 gelten ent-
sprechend.

Dritter Abschnitt
Vergütung für die Prüfsachverständigen für die 
Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen

§ 34 
Vergütung für die Prüfsachverständigen für die 
Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer 
Anlagen und Einrichtungen erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Honorar und die notwendigen Auslagen. Das Ho-
norar wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. § 26 
Abs. 3, 4 und 5 Satz 1, § 28 Abs. 6, § 29 Abs. 5 Satz 2 
bis 5, § 32 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 sowie § 36 Abs. 1 
Nr. 2 gelten entsprechend.

Vierter Abschnitt
Vergütung für die Prüfsachverständigen für 

Erd- und Grundbau

§ 35 
Vergütung für die Prüfsachverständigen für 

Erd- und Grundbau
Die Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau erhal-
ten für ihre Tätigkeit ein Honorar und die notwendigen 
Auslagen. Das Honorar wird nach dem Zeitaufwand 
abgerechnet. § 26 Abs. 3, 4 und 5 Satz 1, § 28 Abs. 6, 
§ 29 Abs. 5 Satz 2 bis 5, § 32 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 
sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 gelten entsprechend. 

Siebter Teil
Ordnungswidrigkeiten, Übergangsvorschriften

§ 36 
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung 
kann mit Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend 
Euro belegt werden, wer 
1. entgegen § 8 die Bezeichnung „Prüfingenieurin“ 

oder „Prüfingenieur“ oder „Prüfsachverständige“ 
oder „Prüfsachverständiger“ führt oder wer ohne 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger zu 
sein Bescheinigungen ausstellt, die nach den Vor-
schriften der Landesbauordnung oder aufgrund der 
Landesbauordnung nur von Prüfsachverständigen 
ausgestellt werden dürfen, 

2.  entgegen § 26 Abs. 5 einen Nachlass auf die Gebühr 
oder das Honorar gewährt,

3.  entgegen § 30 Abs. 1 oder § 33 Abs. 2 für die Be-
wertung der Grundlagen einer Gebühr oder eines 
Honorars und die Erhebung die benannte Bewer-
tungs- und Verrechnungsstelle nicht einschaltet.

(2)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), in 
der jeweils geltenden Fassung, ist die Anerkennungs-
behörde. 

§ 37 
Übergangsvorschriften

(1) Die Anerkennungen von Prüfingenieuren für 
Baustatik aufgrund der Bautechnischen Prüf- und 
Vergütungsordnung vom 14. August 1996 (Amtsbl. 
S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 11. Dezember 2006 (Amtsbl. S. 2235), gel-
ten als Anerkennung im Sinne von § 10 dieser Verord-
nung. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung entfallen für 
die vorhandenen Anerkennungen die vorgegebenen 
Befristungen. Die Anerkennung endet spätestens mit 
dem Erreichen der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 angegebenen 
Altersgrenze.

(2)  Die Anerkennung der Prüfstelle für Baustatik „Flie-
gende Bauten“ aufgrund der Bautechnischen Prüf- und 
Vergütungsordnung gilt als Anerkennung im Sinne der 
§§ 14 und 15 dieser Verordnung.

(3)  Die Berufungen von Mitgliedern in den Prüfungs-
ausschuss zur Beurteilung von Antragstellerinnen und 
Antragstellern für die Anerkennung als prüfberechtigte 
Person für Standsicherheit aufgrund der Bautechni-
schen Prüf- und Vergütungsordnung gelten als Beru-
fungen im Sinne von § 11 Abs. 2 dieser Verordnung. 

(4)  Die Anerkennungen von Sachverständigen für die 
Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach

1. § 26 Abs. 7 der Garagenverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. August 1976 (Amts-
bl. S. 951),

2. § 30 Abs. 1 der Verkaufsstättenverordnung vom 
25. September 2000 (Amtsbl. S. 1934), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 Abs. 8 des Gesetzes vom 
18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),

3. § 43 Abs. 7 der Gaststättenbauverordnung vom 
22. Januar 1979 (Amtsbl. S. 237), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 Abs. 13 des Gesetzes vom 18. Feb-
ruar 2004 (Amtsbl. S. 822),

4. § 123 Abs. 9 Versammlungsstättenverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1979 (Amtsbl. S. 298), geändert durch Artikel 3 
Abs. 9 des Gesetzes vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. 
S. 822),

5. Abschnitt 6.2 der Krankenhausbaurichtlinie vom 
1. März 2003 (GMBl. Saar, S.  406), 

6. Erlass des Ministeriums für Umwelt vom 5. Sep-
tember 2000, Az.: C/3 — III.2.2 — 311/00 kien/N 
zur Richtlinie betreffend bauaufsichtliche Anforde-
rungen an Schulen vom 31. Januar 2000 (GMBl. 
Saar 2000, S. 144),
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gelten als Anerkennung im Sinne der §§ 20 und 21 die-
ser Verordnung, sofern die Prüfsachverständigen ihren 
Geschäftssitz im Saarland haben. Mit Inkrafttreten die-
ser Verordnung entfallen für diese Anerkennungen die 
vorgegebenen Befristungen. Die Anerkennung endet 
spätestens mit dem Erreichen der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 
angegebenen Altersgrenze.

(5)  Die Anerkennungen von Prüfsachverständigen 
nach Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 mit Geschäftssitz au-
ßerhalb des Saarlandes erlöschen. 

(6)  Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord-
nung bei der Bundesingenieurkammer im Verzeichnis 
der anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grund-

bau sowie der als vergleichbar geltenden Personen 
geführten Personen für den Bereich des Saarlandes 
werden auf Antrag von der Obersten Bauaufsichtsbe-
hörde als Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau 
im Sinne dieser Verordnung anerkannt, sofern sie die 
Voraussetzungen der §§ 4 und 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 4 erfüllen. § 23 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(7)  Für gebühren- oder honorarpflichtige Leistungen 
der Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen für 
Standsicherheit, die bei Inkrafttreten dieser Verord-
nung noch nicht abgeschlossen sind, gelten die bishe-
rigen Vorschriften, wenn sie für die Gebühren- oder 
Honorarschuldner günstiger sind.
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Anlage 1
(zu § 27 Abs. 4 PPVO) 

Bauwerksklassen

Bauwerksklasse 1 
Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
— einfache statisch bestimmte Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit ruhenden Lasten, 

ohne Nachweis horizontaler Aussteifung. 

Bauwerksklasse 2 
Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
— statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspannung und Verbundkonstruk-

tionen mit ruhenden Lasten,
— Deckenkonstruktionen mit ruhenden Flächenlasten, die sich mit gebräuchlichen Tabellen berechnen lassen, 
— Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden Wänden ohne Nachweis horizontaler 

Aussteifung, 
— Flachgründungen und Stützwände einfacher Art.

Bauwerksklasse 3 
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
— schwierige statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne 

Vorspannung und ohne Stabilitätsuntersuchungen,
— einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berücksichtigung des Einflusses von Kriechen und 

Schwinden, 
— Tragwerke für Gebäude mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden Wänden, 
— ausgesteifte Skelettbauten,
— ebene Pfahlgründungen.

Bauwerksklasse 4
Tragwerke mit überdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
— statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, für deren Stand-

sicherheits- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu berücksichtigen sind, 
— vielfach statisch unbestimmte Systeme,
— statisch bestimmte räumliche Fachwerke, 
— einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,
— Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, bei denen der Nachweis der 

Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer Berechnungsverfahren erfordert, 
— Verbundkonstruktionen, soweit sie nicht in Bauwerksklasse 3 erwähnt, 
— Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen, 
— schwierige statisch unbestimmte Flachgründungen, schwierige ebene oder räumliche Pfahlgründungen, 

 besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen. 

Bauwerksklasse 5 
Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere
— statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke,
— schwierige Tragwerke in neuen Bauarten, 
— räumliche Stabtragwerke und statisch unbestimmte räumliche Fachwerke, 
— Flächentragwerke (Platten, Faltwerke, Schalen), die die Anwendung der Elastizitätstheorie erfordern, 
— statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach Theorie II. Ordnung erfordern, 
— Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modellstatischer Untersuchungen 

beurteilt werden können, 
— Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, 
— Tragwerke, bei denen mehrere Schwingungsmerkmale der Bauklasse 4 gleichzeitig auftreten, wenn sich 

dadurch die Prüfleistung wesentlich erhöht.
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Anlage 2

An die Gemeinde/Untere Bauaufsichtsbehörde Eingang bei der Gemeinde/Bauaufsichtsbehörde

Name

Stelle

Straße/Postfach Haus-Nr.

PLZ Ort

Bescheinigung über die Prüfung des
�  Standsicherheitsnachweises 
�  Brandschutznachweises

nach § 67 Abs. 3 LBO, § 13 Abs. 3 u. § 19 Abs. 1 PPVO

Aktenzeichen

Prüfbericht-Nr.

Teil A) Allgemeine Angaben

Bauherrin/
Bauherr
(§ 53 LBO)

Vorname Name  (Bei mehreren Bauherinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Straße Haus-Nr. PLZ Wohnort

Vorhaben
mit Angabe der 
 Gebäudeklasse
Baugrundstück Straße Haus-Nr. Gemeinde

Gemarkung, Flur, Flurstück(e)

Tragwerksplaner/in, 
Ersteller/in des 
Brandschutz-
nachweises

Vorname Name

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Prüfberechtigte/r, 
Prüfsachverständige/r 
für Standsicherheit/
Brandschutz

Vorname Name BVS-Nummer

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Teil B) Bescheinigung über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises

Prüfbemerkungen:
Abweichungen: (§ 3 Abs. 4 Satz 3 und § 68 LBO)
Von den nach § 3 Abs. 4 LBO eingeführten Technischen Baubestimmungen wird 

�  nicht abgewichen 
�   in folgenden Fällen abgewichen (Benennung, Bewertung, Benennung von Auflagen und Bedingungen 

—  siehe formloses Beiblatt).

Zu beachtende Besonderheiten (Auflagen, Bedingungen, Hinweise):
�   bei der Erteilung der Baugenehmigung/Teilbaugenehmigung (siehe formloses Beiblatt) 
�  bei  der Bauüberwachung nach § 78 LBO (siehe formloses Beiblatt) 
�   sonstige (z. B. in Bezug auf Baugrund, Eignungsnachweise, erforderliche Materialgüten 

— siehe formloses Beiblatt).

Sonstiges (ggf. formloses Beiblatt):
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Prüfergebnis:

Die geprüften Unterlagen sind vollständig und wurden mit Prüfvermerk versehen.
Die Standsicherheit und die Gesamtstabilität sind gewährleistet, wenn 

�   die Bauausführung nach den geprüften Unterlagen erfolgt 
�  die Prüfbemerkungen beachtet werden 
�  die Grüneintragungen in den geprüften Unterlagen beachtet werden.

Die Prüfung
�  des Standsicherheitsnachweises einschließlich Konstruktionszeichnungen
�  der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile nach DIN 4102 Teil 4

für das Bauvorhaben ist abgeschlossen.

Diese Bescheinigung zur Prüfung des Standsicherheitsnachweises umfasst . . . Seiten.

Die Bescheinigung über die Überwachung der Bauausführung gemäß § 79 Abs. 2 Satz 3 LBO wird der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
unaufgefordert vorgelegt.

Teil C) Bescheinigung über die Prüfung des Brandschutznachweises

Prüfbemerkungen:

Abweichungen: (§ 3 Abs. 4 Satz 3 und § 68 LBO)

Benennung von Abweichungen, Bewertung, Aufführung Kompensationsmaßnahmen, Benennung von Auflagen und Bedingungen 
(ggf. siehe formloses Beiblatt):

Angaben zur Einhaltung der Forderungen der für den abwehrenden Brandschutz zuständigen Dienststelle:

�  Die Forderungen sind eingehalten.
�  Die zuständige Feuerwehr verfügt über die notwendigen Rettungsgeräte.

Sonstiges (ggf. formloses Beiblatt):

Prüfergebnis:

Die brandschutztechnischen Nachweise (Konzept und Brandschutzpläne) sind vollständig und richtig und stimmen mit den Antrags-
unterlagen/Bauvorlagen überein.

Das Vorhaben erfüllt
�   die brandschutztechnischen Vorschriften der Landesbauordnung für das Saarland und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Vorschriften soweit
�   die brandschutztechnischen Vorschriften der Landesbauordnung für das Saarland und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Vorschriften, soweit die unter den in „Prüfbemerkungen“ gegebenen Auflagen, Bedingungen und Hinweise beachtet werden 
und

die Bauausführung nach den geprüften und ggf. eingesehenen Unterlagen (Verwendbarkeitsnachweise etc.) erfolgt.

Die Prüfung des Brandschutznachweises ist abgeschlossen.
Die Bauvorlagen wurden mit Prüfvermerk versehen.

Diese Bescheinigung zur Prüfung des Brandschutznachweises umfasst . . . Seiten.

Die Bescheinigung über die Überwachung der brandschutztechnischen Ausführung gemäß § 79 Abs. 2 Satz 3 LBO wird der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde unaufgefordert vorgelegt.
Prüfberechtigte/r, Prüfsachverständige/r
für Standsicherheit/Brandschutz

           , den___________________________________________________           ___________________________________________________
(Unterschrift)         (Ort, Datum)
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Anlage 3

An die Gemeinde/Untere Bauaufsichtsbehörde Eingang bei der Gemeinde/Bauaufsichtsbehörde

Name

Stelle

Straße/Postfach Haus-Nr.

PLZ Ort

Bescheinigung über die Bauausführung des
�  geprüften Standsicherheitsnachweises 
�  geprüften Brandschutznachweises

nach § 79 Abs. 2 LBO, § 13 Abs. 4 u. § 19 Abs. 1 PPVO

Aktenzeichen

Baugenehmigung vom:

Bauherrin/
Bauherr
(§ 53 LBO)

Vorname Name  (Bei mehreren Bauherinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Straße Haus-Nr. PLZ Wohnort

Vorhaben
mit Angabe der 
 Gebäudeklasse
Baugrundstück Straße Haus-Nr. Gemeinde

Gemarkung, Flur, Flurstück(e)

Tragwerksplaner/in, 
Ersteller/in des 
Brandschutz-
nachweises

Vorname Name Listennummer

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Prüfberechtigte/r, 
Prüfsachverständige/r 
für Standsicherheit/
Brandschutz

Vorname Name BVS-Nummer

Freiwillige
Angaben:

Telefon Fax E-Mail

Die Ausführung des o. g. Vorhabens wurde hinsichtlich 
�  des geprüften Standsicherheitsnachweises       (Prüfbericht, Nr.                ) 
�  des geprüften Brandschutznachweises             (Prüfbericht, Nr.                ) 

überprüft.

Die bauliche Anlage wurde entsprechend dem 
�  geprüften Standsicherheitsnachweis 
�  geprüften Brandschutznachweis 

ausgeführt.

Die bauliche Anlage entspricht in den im beigefügten Beiblatt näher erläuterten und abschließend bewerteten Punkten nicht dem 
�  geprüften Standsicherheitsnachweis 
�  geprüften Brandschutznachweis.

Bemerkungen:

                                                                               , den_________________________________________________________
Ort, Datum

Prüfberechtigte/r, Prüfsachverständige/r
für Standsicherheit/Brandschutz

_________________________________________________________              _________________________________________________________
Unterschrift                                                                                                            Bauherr/in oder gesetzliche/r Vertreter/in
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Artikel 2
Verordnung über Prüfungen von 

technischen Anlagen und Einrichtungen nach 
der Landesbauordnung

(Technische Prüfverordnung — TPrüfVO)

Inhaltsübersicht
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Prüfungen
§ 3 Bestehende Anlagen und Einrichtungen 
§ 4 Ordnungswidrigkeiten

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Prüfung technischer An-
lagen und Einrichtungen in 
1. Verkaufsstätten im Sinne des § 1 der Verkaufsstät-

tenverordnung vom 25. September 2000 (Amtsbl. 
S. 1934), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 2 der 
Verordnung über Prüfpersonal und technische Prü-
fungen nach der Landesbauordnung vom 25. Au-
gust 2008 (Amtsbl. S. 1470), in der jeweils gelten-
den Fassung,

2. Versammlungsstätten im Sinne des § 1 der Ver-
sammlungsstättenverordnung vom 25. August 2008 
(Amtsbl. S. 1489)

3. Beherbergungsstätten im Sinne des § 1 der Beher-
bergungsstättenverordnung vom 25. August 2008 
(Amtsbl. S. 1520),

4.  Krankenhäusern im Sinne der Nummer 1.2 der 
Krankenhausbaurichtlinie vom 1. März 2003 
(GMBl. Saar 2003, S. 406), geändert durch Erlass 
vom 17. Juli 2008 (Amtsbl. S. 1538) 

5. Altenheimen, Altenwohnheimen, Pflegeheimen 
(auch Kurzzeitpflege) und Wohnheimen für Behin-
derte, 

6. Hochhäusern im Sinne des § 2 Abs. 4 Nr. 1 der 
Landesbauordnung vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. 
S. 822), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 4 des 
Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl. 2008 
S. 278), in der jeweils geltenden Fassung,

7. Mittel- und Großgaragen im Sinne des § 1 Abs. 5 
Nr. 2 und 3 der Garagenverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. August 1976 
(Amtsbl. S. 951), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Nr. 3 der Verordnung über Prüfpersonal und tech-
nische Prüfungen nach der Landesbauordnung vom 
25. August 2008 (Amtsbl. S. 1470), in der jeweils 
geltenden Fassung,

8.  allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, 
ausgenommen Schulen, die ausschließlich der Un-
terrichtung Erwachsener dienen, 

9. sonstigen Sonderbauten nach § 2 Abs. 4 der Landes-
bauordnung, soweit die Prüfung zur Gefahrenab-
wehr erforderlich und nach § 51 der Landesbauord-

nung im Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde 
angeordnet worden ist. 

§ 2
Prüfungen

(1)  Durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverstän-
dige für die Prüfung technischer Anlagen und Einrich-
tungen müssen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssi-
cherheit geprüft werden: 
1. Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die einzel-

ne Räume im selben Geschoß unmittelbar ins Freie 
be- oder entlüften, 

2.  CO-Warnanlagen, 
3.  Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie maschi-

nelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungs-
wegen, 

4.  selbsttätige Feuerlöschanlagen, wie Sprinkleranla-
gen, Sprühwasser-Löschanlagen und Wassernebel-
Löschanlagen, 

5.  nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen mit nassen 
Steigleitungen und Druckerhöhungsanlagen ein-
schließlich des Anschlusses an die Wasserversor-
gungsanlage, 

6.  Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, 
7.  Sicherheitsstromversorgungen.
(2)  Die Prüfungen nach Absatz 1 sind vor der ersten 
Inbetriebnahme der baulichen Anlagen, unverzüglich 
nach einer wesentlichen Änderung der technischen An-
lagen oder Einrichtungen sowie jeweils innerhalb ei-
ner Frist von drei Jahren (wiederkehrende Prüfungen) 
durchzuführen.
(3)  Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die in 
Absatz 2 genannte Frist verkürzen, wenn dies zur Ge-
fahrenabwehr erforderlich ist. Sie kann bei Schadens-
fällen oder wesentlichen Mängeln an Anlagen oder 
Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 7 im Einzelfall 
weitere Prüfungen anordnen.
(4)  Die Bauherrschaft oder die Betreiberin oder der 
Betreiber haben die Prüfungen nach den Absätzen 1 
und 2 zu veranlassen, dafür die nötigen Vorrichtungen 
und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzustellen 
und die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten. 
(5)  Die Bauherrschaft oder die Betreiberin oder der 
Betreiber haben die Berichte über Prüfungen vor der 
ersten Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme 
nach wesentlichen Änderungen der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde zu übersenden sowie die Berichte 
über wiederkehrende Prüfungen mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen. 

§ 3
Bestehende Anlagen und Einrichtungen

Bei bestehenden technischen Anlagen und Einrichtun-
gen ist die Frist nach § 2 Abs. 2 vom Zeitpunkt der 
letzten Prüfung zu rechnen. Ist eine Prüfung nach § 2 
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bisher nicht vorgenommen worden, so ist die erste Prü-
fung innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung durchzuführen. 

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung kann 
mit Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entge-
gen den §§ 2 und 3 die vorgeschriebenen Prüfungen 
nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt. 

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
2008 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2012 
außer Kraft. Am 1. Oktober 2008 treten außer Kraft: 

1.  die Bautechnische Prüfungs- und Vergütungsver-
ordnung vom 14. August 1996 (Amtsbl. S. 896), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
11. Dezember 2006 (Amtsbl. S. 2235),

2. § 30 der Verkaufsstättenverordnung vom 25. Sep-
tember 2000 (Amtsbl. S. 1934), geändert durch Ar-
tikel 3 Abs. 8 des Gesetzes vom 18. Februar 2004 
(Amtsbl. S. 822),

3. § 26 Abs. 1 bis 5, 7 und 8 der Garagenverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 
1976 (Amtsbl. S. 951),

Saarbrücken, den 25. August 2008

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf


